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Einleitung

Wer an das Urheberrecht des Architekten im Bereich der Baukunst denkt, dem
werden wahrscheinlich und wohl auch berechtigterweise zunächst Bauwerkewie die
Hamburger Elbphilharmonie, das Sydney Opera House oder auch das Fallingwater-
Gebäude nahe Pittsburgh in den Sinn kommen. Werke also, die hochindividuell
gestaltet sind und demnach ein hohes Maß an Gestaltungshöhe aufweisen. Manche
dieser Bauwerke wie beispielsweise das Heydar Aliyev Center in Baku lassen allein
durch ihre Gestaltung eindeutig auf den Architekten oder die Architektin – in diesem
Falle auf die Pritzker-Preisträgerin Zaha Hadid – schließen.

In jüngerer Zeit ist im Urheberrecht demgegenüber eine Tendenz zu verzeichnen,
die Schutzuntergrenze immer weiter herabzusetzen, sodass auch Werke, welche
gerade noch über dem Alltäglichen liegen (die sog. kleine Münze), Gegenstand des
urheberrechtlichen Schutzes sein können. Diese Idee ist dem Urhebergesetz
grundsätzlich gar nicht fremd, werden doch beispielsweise im Bereich der Musik1

bereits Jingles2 bzw. Handy-Klingeltöne3 oder teilweise im Bereich der Schriftwerke
allgemeine Geschäftsbedingungen,4 militärische Lageberichte5 oder auch Spielre-
geln6 als Werke der kleinen Münze geschützt; im Bereich der Baukunst wird diese
Entwicklung allerdings zu einigen Schwierigkeiten führen, da sich die Interessenlage
der dann betroffenen Bauherren graduell wie inhaltlich signifikant von den bishe-
rigen typischen Fallgestaltungen unterscheidet.

Bislang waren meist unternehmerisch genutzte oder öffentliche Bauwerke
(Kirchen, Bahnhöfe, Schulen, etc.)7 Gegenstand urheberrechtlicher Verfahren. Die

1 Zum Schutz der kleinen Münze bei Musikwerken: BGH GRUR 2015, 1189, 1192 –
Goldrapper; BGHGRUR 1988, 812, 814 – Ein bißchen Frieden; BGHGRUR 1981, 267, 268 –
Dirlada; BGH GRUR 1968, 321, 324 – Haselnuß; Schricker/Loewenheim/Loewenheim/
Leistner, UrhR § 2 Rn. 148; Fromm/Nordemann/Nordemann, UrhR § 2 Rn. 131; Dreyer/
Kotthoff/Meckel/Dreyer, UrhR § 2 Rn. 115.

2 Hierzu: OLG München GRUR-RR 2016, 62, 66 – „Heute“-Jingle.
3 Zum Schutz der kleinen Münze bei Schriftwerken, die nicht einheitlich bewertet wird

siehe Fromm/Nordemann/Nordemann, UrhR § 2 Rn. 62b sowie die Auflistung der Beispiele in
Rn. 67 ff.

4 Hierzu: OLG Köln GRUR-RR 2016, 59, 60 – Afghanistan-Papiere.
5 Hierzu: OLG Stuttgart GRUR-RR 2010, 369.
6 Hierzu: OLG Düsseldorf GRUR 1990, 263, 264 f. – Automaten-Spielplan.
7 Siehe zu Kirchen: BGH GRUR 1982, 107 – Kirchen-Innenraumgestaltung; BGH GRUR

2008, 984 – St. Gottfried; OLG München GRUR-RR 2001, 177; siehe zu Bahnhöfen: OLG
Stuttgart GRUR-RR 2011, 56 – Stuttgart 21; LG Berlin GRUR 2007, 964; siehe zu unter-
nehmerisch genutzten Bauwerken: LG Hamburg GRUR 2005, 672 – ASTRA-Hochhaus; BGH



Rechtsprechung hinsichtlich der Schutzuntergrenze im Bereich der Baukunst ist
uneinheitlich. Teilweise wird von einer „nicht zu hohen“ Schutzuntergrenze aus-
gegangen,8 teilweise wird auch ein „deutliches Überragen“ gefordert,9 so dass
Wohnungsbauten nur in einigen seltenen Fällen Gegenstand dieser Verfahren waren
und wenn doch, dann handelte es sich meist nicht um das typische, vom Bauherrn
selbstgenutzte private Eigenheime, sondern um unternehmerisch vermietete Woh-
nungsbauten.10 Sofern dann doch eine Eigenheim Gegenstand eines Verfahrens war,
handelte es sich hierbei wie in der Vorentwurf II-Entscheidung entweder um kein
Werk der kleinen Münze11 oder wie bei der Entscheidung des AG Tempelhof vom
30.7.201412 um die Wohnung eines Architekten, der den gesamten Wohnkomplex
geplant hatte. Mit der Novellierung des Geschmacksmustergesetzes im Jahre 2004,
welche bis dato nur wenig Beachtung fand, und spätestens durch die sog. Ge-
burtstagszug-Entscheidung des BGH im Jahre 201413 wurde der Annahme einer
erhöhten Grenze allerdings die Grundlage entzogen.

In naher Zukunft ist also auch im Bereich der Baukunst damit zu rechnen, dass
sich die Erkenntnis einer grundsätzlich niedrigen Schutzuntergrenze durchsetzt und
demnach auch Bauherren privater Eigeneheime sich in urheberrechtliche Streitig-
keiten verwickelt sehen.

Im Gegensatz zu den bislang geschützten Bauwerken ist in diesen Fällen, ins-
besondere bei der Innenarchitektur, der privateste Lebensmittelpunkt des Bauherrn
betroffen. Insbesondere die Interessen des Bauherrn beruhen hier also auf anderen
Erwägungen und müssen in der Gewichtung anders bewertet werden als dies bei-
spielsweise bei Schulen, Unternehmenssitzen, Kirchen, öffentlichen Prestigebauten
oder auch bei wirtschaftlichen Mietwohnräumen der Fall ist. Die Individualität wird
hierbei gleichzeitig und im Kontrast dazu, regelmäßig allenfalls gerade noch über
dem Alltäglichen liegen.

GRUR 1999, 230 – Treppenhausgestaltung; OLG Düsseldorf NZBau 2000, 88; siehe zu
Schulen: BGH NJW 1974, 1381 – Schulerweiterung; LG München NZBau 2007, 49.

8 BGH GRUR 1973, 663, 664 – Wählamt; BGH GRUR 1982, 369, 370 – Allwetterbad;
OLG Frankfurt a.M. GRUR 1996, 244, 244 – Verwaltungsgebäude.

9 OLG Schleswig, GRUR 1980, 1072, 1073 – Louisenlund; OLG München, GRUR 1997,
290, 290 –Wohnanlage; OLGStuttgart BeckRS 1996, 30891729; OLGCelle BauR 2000, 1069,
1071; ebenso Neuenfeld, FS Locher, 403, 403 f.

10 BGHZ24, 55 –Ledigenheim; OLGKarlsruheGRUR-RR2013, 423 –Zwölffamilienhaus,
LG Hamburg BauR 1991, 645.

11 BGHGRUR 1988, 553, 535 –Vorentwurf II (Gestaltung hebt sich laut demBGH deutlich
vom Durchschnittsschaffen ab).

12 AG Tempelhof Beck-RS 2014, 16338. Auch hier stellte das Gericht einen Fall besondere
Individualität und Einmaligkeit fest. Das Gericht zog hierbei im Übrigen unzutreffend den
Denkmalschutz als Indizwirkung und offenbar wichtiges Entscheidungskriterium mit in die
Bewertung ein.

13 BGH GRUR 2015, 175 – Geburtstagszug.
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Zudem stehen besonders private Eigenheime über ihre Nutzungsdauer regel-
mäßig im Fokus von Änderungsbegehren. Kaum ein errichtetes Eigenheim wird
nicht im Laufe der Jahre in irgendeiner Weise umgebaut oder erweitert. So entwi-
ckeln sich, beispielweise auf Grund fortschreitender Familienplanung oder aber auch
durch das Alter des Eigentümers, die Anforderungen an das entsprechende Bauwerk
fort. Auch zunächst finanziell nicht umsetzbare Vorstellungen, werden häufig zu
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und beispielsweise dieWohnfläche erweitert,
ein Balkon oder eine Terrasse angebaut.

Durch das Absenken der Schutzuntergrenze des Urhebergesetzes kommen nun
also Bauwerke mit dem Urheberrecht in Berührung, die zum einen an der unteren
Schutzgrenze des Urheberrechtes liegen, gleichzeitig aber von einem hohen Ei-
gentümerinteresse und einer hohen Praxisrelevanz geprägt sind.

Zu trennen ist hiervon die Frage nach dem Schutz von Planungsleistungen eines
Architekten. Auch in Bezug darauf werden sich durch das Absenken der Schutz-
untergrenze vermehrt Streitigkeiten ergeben, allerdings unterscheiden sich die In-
teressenlagen bzw. die Erwägungen, auf denen diese beruhen, in derartigen Fällen
deutlich. Das Eigentumsrecht des Bauherrn beispielsweise, welches bei bestehenden
Bauwerken insbesondere durch das Tangieren des Lebensmittelpunktes sehr stark ins
Gewicht fallen wird, spielt bei Planungen eine lediglich untergeordnete Rolle, da es
zu diesem Zeitpunkt noch keinen Lebensmittelpunkt gibt, der durch ein etwaiges
Urheberrecht betroffen sein könnte. Die Bearbeitung wird sich vom Folgenden auf
den Schutz von bestehenden Bauwerken und gerade im Bereich der kleinen Münze
häufigen Änderungen eines Bauwerkes konzentrieren. Es soll der Frage nachge-
gangen werden, ob das Urheberrecht in der Lage ist, mit denselben Normen sowohl
Prestigebauten als auch das durch den Bauherrn selbstgenutzte, private Eigenheim
interessengerecht regeln zu können und wie bzw. wo die besondere Interessenlage
der privaten Bauherren angemessen und einzelfallbezogen berücksichtigt werden
kann und ob sich daraus möglicherweise eine übertragbare Systematik erarbeiten
lässt.
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